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Der Kirchensteuerabzug auf Kapitalerträge ab
2015
EStG § 51a Abs. 2c bis 2e

Der durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz1 geänderte § 51a
Abs. 2c und 2e EStG ist erst auf Kapitalerträge, die nach dem 31.12.1014
zufließen, anzuwenden. Jedoch sind hierfür bereits im Jahr 2014 entspre-
chende Vorkehrungen vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten zu treffen,
da der Kirchensteuerabzugsverpflichtete grundsätzlich schon in dem
Jahr, das dem Jahr des Zuflusses der Kapitalerträge vorangeht, beim
Bundeszentralamt für Steuern abfragen muss, ob der Gläubiger der Kapi-
talerträge einer Religionsgemeinschaft angehört. Danach muss der
Abzugsverpflichtete im Zeitpunkt des Zuflusses der Kapitalerträge beim
Gläubiger entweder Kirchensteuer für diesen einbehalten oder eben
nicht.

Aber nicht nur der Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat in 2014 entspre-
chende Vorkehrungen zu treffen, sondern auch der Gläubiger der Kapi-
talerträge. Und zwar dann, wenn er möchte, dass keine Kirchensteuer an
der Quelle einbehalten wird und/oder der Schuldner der Kapitalerträge
nicht erfahren soll, dass er einer Religionsgemeinschaft angehört. In die-
sen Fällen muss der Gläubiger der Kapitalerträge bis zum 30.06.2014
einen Antrag beim Bundeszentralamt für Steuern stellen, um zu verhin-
dern, dass der Kirchensteuerabzugsverpflichtete die für den Kirchen-
steuerabzug relevanten Daten im Rahmen seiner Abfrage vom Bundes-
zentralamt für Steuern erhält.

Sachverhalt

Die X-GmbH wird im Jahr 2015 eine Gewinnausschüttung an ihren
aus Stuttgart stammenden Gesellschafter Z vornehmen. Z ist Mitglied
der evangelischen Landeskirche in Württemberg.

Frage

1. Welche Folgen ergeben sich für die X-GmbH als Kirchensteuerab-
zugsverpflichtete in 2014 und 2015?

2. Welche Folgen ergeben sich für Z als Kirchensteuerpflichtigen,
wenn

a) er möchte, dass die X-GmbH für ihn Kirchensteuer einbehält?

1 Vom 26.06.2013 (BGBl 2013 I S. 1809).
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b) er weder möchte, dass die X-GmbH Kirchensteuer für ihn ein-
behält noch dass sie erfährt, dass er Mitglied der evange-
lischen Landeskirche in Württemberg ist?

Antwort

1. Die X-GmbH muss im Zeitraum vom 01.09. bis zum 31.10.2014
beim Bundeszentralamt für Steuern anfragen, ob Z als Schuldner
der Kapitalerträge am 31.08.2014 (Stichtag) kirchensteuerpflich-
tig ist. Zuvor muss sie Z jedoch rechtzeitig sowohl über die
bevorstehende Datenabfrage als auch über sein Widerrufsrecht
informieren.

2. a) Z muss nichts veranlassen.
b) Z muss bis zum 30.06.2014 einen Antrag auf das Setzen

eines Sperrvermerks beim Bundeszentralamt für Steuern ein-
reichen. Z ist verpflichtet, für das Jahr 2015 eine Steuererklä-
rung abzugeben.

Begründung

Zu 1: Die X-GmbH muss als Kirchensteuerabzugsverpflichtete im
Zeitraum vom 01.09. bis zum 31.10.2014 unter Angabe der
Identifikationsnummer und des Geburtsdatums des Z beim Bundes-
zentralamt für Steuern anfragen, ob Z als Gläubiger der Kapitaler-
träge am 31.08.2014 (Stichtag) kirchensteuerpflichtig ist. Hierbei
handelt es sich um die sog. Regelabfrage (§ 51a Abs. 2c Satz 1 Nr. 3
Satz 1 EStG). Diese Anfrage ist an das Bundeszentralamt für Steuern
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernüber-
tragung zu übermitteln (§ 51a Abs. 2c Satz 1 Nr. 3 Satz 2 EStG).
Bevor die X-GmbH jedoch diese Anfrage beim Bundeszentralamt
stellt, ist sie nach § 51a Abs. 2c Satz 1 Nr. 3 Satz 5 EStG verpflichtet,
Z rechtzeitig sowohl auf die bevorstehende Datenabfrage als auch
auf sein gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern bestehendes
Widerrufsrecht (sog. Sperrvermerk) schriftlich oder in anderer
geeigneter Form hinzuweisen.

Die X-GmbH hat darauf zu achten, dass die von ihr für die
Durchführung des Kirchensteuerabzugs erhobenen Daten ausschließ-
lich für diesen Zweck verwendet werden (§ 51a Abs. 2c Satz 8 EStG).

Wenn Z von seinem Widerrufsrecht (siehe „Zu 2 b“) keinen Gebrauch
macht, teilt das Bundeszentralamt für Steuern auf die Anfrage der
X-GmbH hin dieser sowohl die rechtliche Zugehörigkeit des Z zum
31.08.2014 zur evangelischen Landeskirche Württemberg als auch
den für diese Religionsgemeinschaft geltenden Kirchensteuersatz als
automatisiert abrufbares Merkmal mit (§ 51a Abs. 2c Satz 1 Nr. 3
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Satz 4 EStG). Die im Rahmen dieser Abfrage vom Bundeszentralamt
für Steuern der X-GmbH mitgeteilte Kirchensteuerpflicht des Z zum
31.08.2014 hat die X-GmbH grundsätzlich dem Kirchensteuerabzug
des auf den Stichtag folgenden Kalenderjahres, also im Jahr 2015, für
Z zu Grunde zu legen (§ 51a Abs. 2c Satz 1 Nr. 4 Satz 3 EStG), den
Kirchensteuerabzug für die evangelische Landeskirche Württemberg
vorzunehmen und die einbehaltene Kirchensteuer an das Finanzamt
abzuführen.

Wenn Z von seinem Widerrufsrecht (siehe „Zu 2 b“) Gebrauch macht,
wird das Bundeszentralamt für Steuern der X-GmbH für die
Religionszugehörigkeit des Z einen neutralen Wert (sog. Nullwert)
mitteilen (§ 51a Abs. 2c Satz 1 Nr. 3 Satz 10 EStG). Sie hat infolge-
dessen im Zeitpunkt des Zuflusses der Gewinnausschüttung bei Z im
Jahr 2015 keinen Kirchensteuerabzug für Z vorzunehmen.

Zu 2 a: Z muss im Jahr 2014 nicht aktiv werden. Im Jahr 2015 wird die
X-GmbH die Kirchensteuer für ihn einbehalten und an das Finanzamt
abführen (§ 51a Abs. 2c Satz 1 Nr. 4 Satz 1 EStG). Die X-GmbH wird
dabei auch entsprechend § 32d Abs. 1 Satz 4 EStG die Kapitalertrag-
steuer reduzieren. Da sowohl die Kirchensteuer als auch die Ein-
kommensteuer auf die Kapitalerträge hiermit grundsätzlich abge-
golten sind, ist für Z für das Jahr 2015 keine Veranlagung hinsichtlich
der Kapitalerträge durchzuführen. Jedoch steht es Z frei, für 2015
einen Antrag auf Veranlagung zu stellen.

Zu 2 b: Z wird von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, wenn
die X-GmbH weder für ihn Kirchensteuer einbehalten noch erfahren
soll, dass er Mitglied der evangelischen Landeskirche Württemberg
ist. Daher muss er unter Angabe seiner Identifikationsnummer nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck schriftlich beim Bundeszentral-
amt für Steuern beantragen, dass der automatisierte Datenabruf
seiner rechtlichen Zugehörigkeit zur evangelischen Landeskirche
Württemberg bis auf Widerruf unterbleibt (sog. Sperrvermerk,
§ 51a Abs. 2e Satz 1 EStG). Für die im Jahr 2014 vom 01.09. bis
zum 31.10.2014 für das Jahr 2015 stattfindende Regelabfrage muss
der Antrag des Z auf Setzen des Sperrvermerks spätestens am
30.06.2014 beim Bundeszentralamt für Steuern eingegangen sein
(§ 51a Abs. 2c Satz 1 Nr. 3 Satz 6 EStG). Aufgrund des Sperrvermerks
wird der X-GmbH ein neutraler Wert (sog. Nullwert) im Rahmen der
Regelabfrage mitgeteilt (§ 51a Abs. 2c Satz 1 Nr. 3 Satz 10 EStG).
Daher wird sie im Jahr 2015 im Zeitpunkt des Zuflusses der
Gewinnausschüttung bei Z nur die Kapitalertragsteuer zzgl. Solidari-
tätszuschlag, aber keine Kirchensteuer für Z einbehalten. Folglich ist Z
verpflichtet, für das Jahr 2015 eine Steuererklärung abzugeben,
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damit die Kirchensteuer entsprechend veranlagt werden kann (§ 51a
Abs. 2e Satz 3 i. V. m. Abs. 2d Satz 1 Halbsatz 1 EStG).

Das Bundeszentralamt für Steuern wird dem Wohnsitzfinanzamt den
vollständigen Namen und die Anschrift des Z für 2015 mitteilen, da
eine entsprechende Regelabfrage der X-GmbH im Jahr 2014 stattge-
funden hat und dieser ein Nullwert mitgeteilt wurde (§ 51a Abs. 2e
Satz 4 EStG). Infolgedessen wird das Wohnsitzfinanzamt Z zur
Abgabe einer Steuererklärung nach § 149 Abs. 1 Satz 1 und 2 AO
für das Jahr 2015 auffordern (§ 51a Abs. 2e Satz 5 EStG).

Anmerkung: Durch die Neuregelung des Kirchensteuerabzugs wurde
der Verwaltungsaufwand für die Kirchensteuerabzugsverpflichteten
(Banken, Finanzdienstleister, Kapitalgesellschaften) enorm erhöht,
nicht nur durch die jährlich vorzunehmende Regelabfrage und die
Pflicht, die hierdurch gewonnenen Daten für unberechtigte Zugriffe
zu sperren, sondern insbesondere durch die Verpflichtung, den
Kirchensteuerpflichtigen hierüber rechtzeitig zu informieren und ihn
auf sein Widerrufsrecht aufmerksam zu machen.

Verfasserin: Dipl.-Finanzwirtin (FH) Christiane Dürr, Hochschule für öffentliche Verwal-
tung und Finanzen, Ludwigsburg
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